
Beschlussempfehlung:                                         
 
Der Stadtrat beschließt die als Anlage 5 der Beschlussvorlage beigefügte Satzung zur 
Aufhebung der Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht gemäß § 25 Abs. 1 Ziffer 2 BauGB 
für den Geltungsbereich des Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 66 Osttangente 
(Abschnitt 3) von der Reideburger Straße bis zur Delitzscher Straße. 
 


